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Lukas Bäumle, Präsident

Ich hoffe, Sie hatten einen schönen

Sommer und konnten die sonnigen

und warmen Herbsttage anschlies-

send geniessen. Während des Som-

mers lief auf dem politischen Par-

kett in Sachen Alterspolitik einiges.

Immer wieder hörten wir Seniorin-

nen und Senioren, im Rahmen der

Diskussion über die Altersreform

2020 und die Abstimmung über die

AHV-Plus Initiative, den Ausdruck

„Überalterung der Gesellschaft“,

dies oft als negativ besetzten Aus-

druck. Vielfach wird die Überalte-

rung der Gesellschaft als Problem

dargestellt, sei es bei den Sozial-

versicherungen, oder den Gesund-

heitskosten. Ja, es wird sogar von

einer apokalyptischen Situation und

von einer Katastrophe gesprochen,

die sogar zu eigenartigen Events

auf dem Bundesplatz in Bern füh-

ren kann, indem eine Bundesrats-

partei christlicher Herkunft einer

Horde von Schweinen, Essen aus

benachbarten Restaurants serviert

dies mit dem symbolischen Inhalt,

dass die Schweine, die dieses Es-

sen genüsslich fressen, unsere Se-

niorinnen und Senioren darstellen.

Nein, so nicht, kann man da nur

sagen.

Überalterung ist kein Fluch son-

dern ein Segen für die Gesellschaft.

Man muss unbedingt die Vorzüge

der Langlebigkeitsgesellschaft her-

vorheben. Das Wachstum der Le-

benserwartung ist schliesslich die

grösste zivilisatorische Errungen-

schaft der letzten zweihundert Jah-

re, leider feiert das niemand! Frü-

her hatten wir eine Zweigenera-

tionengesellschaft – heute kennen

viele Kinder noch die Urgrossmut-

ter und den Urgrossvater. Die alte

Gesellschaft ist friedlich. Dies im

Gegensatz zu andern Ländern im

arabischen Raum. Diese haben ei-

ne Altersstruktur mit viel Jüngeren,

entsprechend gibt es auch mehr Un-

ruhe und ein viel grösseres Gewalt-

potential. Diese Staaten haben ei-

ne demografische Inflation. Das

führt – ähnlich wie beim Geld – zu

einer Entwertung. Zu einer Entwer-

tung des Menschen. Die Überalte-

rung der Gesellschaft wird immer

wieder als finanzielles Problem dar-

gestellt. Es ist aber nur die halbe

Wahrheit, dass die Jungen für die

Alten bezahlen. Wir haben heute

vier Generationen, die Erwerbstäti-

gen ab 17 zahlen für die Alten. Jun-

gen, die sich beklagen, dass sie die

Alten bezahlen müssen, muss man

entgegnen: Wer bezahlt denn Euch?

Einen Viertel der Vermögenssteu-

ern in der Schweiz bezahlen die

Rentnerinnen und Rentner, die ihr

Leben lang Steuern bezahlt haben

und so Bildung, Gesundheitswesen

und alle andern staatlichen Aufga-

ben finanzieren. Die Aussage, dass

die Überalterung hohe Gesundheits-

kosten generiere, stimmt ebenfalls

nicht. Die Krankheitsstatistik weist

aus, dass man zwischen 50 und 65

häufiger krank ist als zwischen 65

und 75.

Dass ältere Menschen heute ein

sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor

sind und unsere Volkswirtschaft

massgeblich am Laufen halten, ha-

ben viele Firmen entdeckt. Schau-

en wir uns doch nur die TV-Werbung

an. Eine Untersuchung hat gezeigt,

dass sich 80% der TV-Werbung an

Seniorinnen und Senioren richtet,

eine interessante und wirtschaftlich

potente Käufergruppe.

Schliesslich stellen wir fest, dass

freiwillige und ehrenamtliche Tätig-

keiten in Familien von Enkelkinder

hüten bis Pflege von Partnern, Mit-

arbeit in Vereinen und Organisatio-

nen hauptsächlich von Seniorinnen

und Senioren geleistet werden.

Wenn die zig Millionen Stunden, die

ehrenamtlich geleistet werden, fi-

nanziert werden müssten, würde

dies unsere Volkswirtschaft einiges

kosten.

Dies alles zeigt, dass der oft ne-

gativ belastete Ausdruck: „Überal-

terung der Gesellschaft“ ein Segen

für unsere Gesellschaft ist. Wir ha-

ben in der Schweiz einen gut aus-

tarifierten Generationenvertrag,

gefährden wir ihn nicht, an uns Se-

niorinnen und Senioren soll es nicht

liegen.
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Volksinitiative zur Einführung  
der Individualbesteuerung lanciert
Artikel von Ruth Metzler-Arnold, ehemalige Bundesrätin, ehemalige  
Regierungsrätin und Finanzdirektorin, Präsidentin und Mitglied verschiedener  
Verwaltungs- und Stiftungsräte

50 Jahre nach Einführung des Frauen-
stimmrechts wurde am 8. März 2021 
von einem überparteilichen Komitee 
die Volksinitiative zur Einführung der 
Individualbesteuerung lanciert. Mit der 
Einführung der Individualbesteuerung 
würde ein weiterer wichtiger Schritt für 
die Gleichstellung von Mann und Frau 
erreicht. 

Worum geht es?
Im heutigen Steuersystem werden Ehe-
gatten und Alleinstehende bzw. nicht 

Verheiratete unterschiedlich besteuert. 
Bei den Ehegatten wird das Einkommen 
für die Bestimmung des Steuersatzes 
zusammengerechnet. Steuersätze sind 
progressiv ausgestaltet. Das heisst, je hö-
her das Einkommen, desto höher ist der 
Steuersatz, zu dem es versteuert wird. 
Wenn also ein Ehepaar zwei Einkommen 
erwirtschaftet und diese Einkommen zu-
sammengerechnet werden, gelangt es 
in eine höhere Steuerprogressionsstufe 
– das führt bei der Bundessteuer zur so-
genannten Heiratsstrafe. 

Auch in einigen Kantonen gibt es die-
se Heiratsstrafe bei den Steuern noch. 
Viele Kantone haben jedoch die Hei-
ratsstrafe durch Anpassungen in den 
Steuergesetzen abgeschafft. Die Ab-
schaffung der Heiratsstrafe in den 
entsprechenden Kantonen kann aber 
dazu führen, dass Alleinstehende bzw. 
nicht Verheiratete im Vergleich zu Ehe-
gatten steuerlich allenfalls schlechter 
behandelt werden.
Mit der Einführung der Individu-
albesteuerung würde jede Person 
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individuell besteuert. Eine steuerliche 
Ungleichbehandlung nur aufgrund 
des Zivilstands gäbe es künftig nicht 
mehr. Das käme vor allem Ehepaaren 
zugute, bei denen beide Ehegatten ein 
Einkommen erwirtschaften. Das zwei-
te Einkommen würde nicht mehr län-
ger durch die Steuerprogression «be-
straft». Beim zweiten Einkommen denke 
ich beispielsweise an das Einkommen 
der Ehefrau, die neben der Kinderbe-
treuung im Teilzeitpensum arbeitet, 
aber auch an die zweite AHV-Rente und 
die zweite Rente aus der beruflichen 
Vorsorge. 
Damit würde die Individualbesteuerung 
die richtigen steuerlichen Erwerbsan-
reize schaffen und (oftmals sehr) gut 
ausgebildete Frauen würden nicht län-
ger vom Arbeitsmarkt abgehalten. 

Welche Folgen hätte die Individual-
besteuerung für Pensionierte?
Nach Einführung der Individualbe-
steuerung müssten Ehegatten neu zwei 
Steuererklärungen einreichen. Darin 
müssten sie erstens ihr individuelles 
Einkommen deklarieren. 
Das zu versteuernde Einkommen von 
Pensionierten besteht meist aus fol-
genden Komponenten: AHV, Renten 
aus der Pensionskasse (obligatorisch/
überobligatorisch), Vermögenserträ-
ge (z. B. Wertschriftenerträge) und der 
Eigenmietwert bei Wohneigentum. In 
Bezug auf die AHV/Ergänzungsleis-
tungen, gegebenenfalls in Bezug auf 
Renten aus der Pensionskasse und, 
sofern das Wohneigentum beiden Ehe-
gatten gehört, den Eigenmietwert, sind 
Ehegatten «Zweiverdiener» und im 

heutigen System grundsätzlich von der 
Heiratsstrafe betroffen. 
Nach Einführung der Individualbe-
steuerung wird das Einkommen der 
Ehegatten getrennt besteuert und nicht 
mehr länger zusammengerechnet. In 
den meisten Fällen werden sie so von 
einer geringeren Steuerprogression 
profitieren und weniger Steuern zahlen.
Zweitens müssten die Ehegatten un-
ter der Individualbesteuerung für die 
Steuererklärung ihr jeweiliges Vermö-
gen zuteilen. Die erstmalige Vermö-
genszuteilung wird allenfalls eine He-
rausforderung. Meist werden sich die 
Ehegatten dafür an ihrem Güterstand 
– Errungenschaftsbeteiligung, Güterge-
meinschaft oder Gütertrennung – ori-
entieren können. 
Diese Herausforderung sehe ich aber 
zugleich als eine wichtige Chance: Ge-
rade Frauen setzten sich oftmals nicht 
mit ihrem Vermögen auseinander. Das 
kann beim Todesfall des Ehemannes 
problematisch werden: Hat das Haus 
beiden Ehegatten zu gleichen Teilen 
gehört und bestehen weitere Erben – 
z. B. die Kinder – auf die Auszahlung 
des Nachlasses, muss die Witwe das 
Haus verkaufen, wenn sie die Erben 
nicht anderweitig auszahlen kann. Eine 
frühzeitige Auseinandersetzung mit 
dem Vermögen kann also beispielswei-
se zum Abschluss von Erbverträgen, 
welche den überlebenden Ehegatten 
schützen, führen.

Volksinitiative für die 
Individualbesteuerung
Sie sehen: die Besteuerung des indivi-
duellen Einkommens und Vermögens 

ist die gerechteste Art der Besteuerung. 
Deswegen setze ich mich zusammen 
mit dem Verein Individualbesteuerung 
für die Einführung der Individualbe-
steuerung ein. Ich hoffe, Sie unterstüt-
zen mich dabei. Am einfachsten kön-
nen Sie dies, indem Sie und Ihre ganze 
Familie die entsprechende Volksinitia-
tive zur Einführung der Individualbe-
steuerung unterzeichnen. Vielen Dank!

Informationen finden Sie unter 
www.individualbesteuerung.ch. 

Gerne beantworten wir 
Ihre individuellen Fragen unter
info@individualbesteuerung.ch.
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